
 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 
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	Artname: Schwarzspecht (Dryocopus martius)
	rlbrd: *
	rlnrw: *S
	mtb: 5113
	Betroffenheiten: Im Rahmen der Erfassungen im Jahr 2015 wurde ein Schwarzspechtrevier innerhalb des Untersuchungsgebietes festgestellt. Es wurde territoriales Verhalten eines Schwarzspechtes etwa 500 m südlich der geplanten WEA 1 zwischen Wellersberg und Krögelsberg beobachtet. Eine Bruthöhle konnte im Rahmen der Untersuchungen nicht lokalisiert werden. Die Beobachtung wird demnach als ein Reviermittelpunkt gewertet.Ein Eintreten eines Tötungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch Kollision kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da Spechte allgemein nicht als kollisionsgefährdet gelten. Allerdings kann ein Eintreten eines baubedingten Tötungstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, falls die Rodungsmaßnahmen innerhalb der Brutzeit (Mitte März bis Ende Juni) stattfinden. Aufgrund der guten Bestandszahlen des Schwarzspechtes (GEDEON et al. 2014) und der geringen Störempfindlichkeit der Art gegenüber WEA, können erhebliche Störungen, (§ 44. Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.Im Falle einer Zerstörung einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann der Eintritt eines Zerstörungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da im Untersuchungsgebiet ausreichend potenziell geeignete Brutbäume zur Verfügung stehen und die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden.
	vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung einer Tötung von Individuen während des Brutgeschäfts oder Jungvögeln in Bruthöhlen im Zuge von Rodungsmaßnahmen sollten die gesetzlichen Rodungszeiten nach § 39 Abs. 5 BNatSchG im Bauzeitenmanagement beachtet werden.
	Auswirkungen: Werden die Rodungsmaßnahmen außerhalb der Brutzeit der Art durchgeführt, so kann ein baubedingter Eintritt eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden werden.
	gruende: 
	alternativen: 
	ehz: 


